
109 der Beilagen-zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finan~ausschusses 

über den Gesetzesbescllluß des Nationalrates vom 23. Oktober 

1968, betreffend ein Bundesgesetz über eine Verschiebung des 

Hauptfeststellungszei tpunktes der Einheitsl.:lerte 

Es ist beabsichtigt die derzeit geltenden BevJertungsvor­

schriften abzuändern. Hiezu bedarf es noch umfangreicher Vor­

arbeiten. Um die nächste Hauptfeststellung bereits auf Grund 

der in AusarbeitunG befindlichen Rechtsvorschriften durch­

führen zu können, sieht der vorliegende Gesetzesbeschluß des 

Nationalrates eine Verschiebung des nächstf~lligen Hauptfest­

stellungszeitpunktes beim land- und forstwirtschaftlichen Ver­

mögen auf den 1. Jänner 1970 und beim sonstigen Vermögen auf 

den 1. Jänner 1973 vor. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 5. November 1968 in Verhandlung genommen. 

Der Antrag des Berichterstatters Einspruch zu erheben, 

fand keine r1ehrhei t. Es ergab sich Stimmengleich11eit, sodaß 

der Antrag als abgelehnt gilt. 

Im Sinne des § 24 Abs. I der Geschäftsordnung sieht sich 

daher der .l!'inanzausschuß veranlaßt , über das Ergebnis seiner 

Verh~ndlung diesen Bericht zu erstatten. 

1tlien, am 5. November 1968 

Ing. Thomas W a g n er 

Berichterstatter 

POl' g e s 

Obmann 
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